
 

 

 Amtsblatt 
Gemeinde Grundsheim 

Herausgeber:  Bürgermeisteramt Grundsheim 
   Telefon  07357/91030 
   Fax   07357/91031 
                E-Mail: info@grundsheim.de 

 
Sprechstunden: Dienstag 09.00 – 11.30 Uhr 
   Donnerstag 17.00 - 19.30 Uhr 
 

30/2024       Donnerstag, 25.07.2024 
 

Mitteilungen des Bürgermeisteramtes 
 

Abfallangelegenheiten: 
 

Restmülltonne:  Dienstag, 30.07. 
Blaue Tonne:  Mittwoch, 31.07. 
 

 

 
Notrufnummern im Rettungsdienstbereich 
Ulm / Alb-Donau-Kreis 
NOTRUF  
Polizei    110 
Feuerwehr/Rettungsdienst 112 
Medizinische Notfälle  112 
Kreiskrankenhaus Ehingen  07391 5860 
Ausschl. Krankentransport  0731 / 19222 
Gas-Störungsstelle  0800 0 82 45 05 
EnBW Hotline, Strom-Störungen 0800 3 62 94 77 
 

 
 

an Wochenenden und Feiertagen  
unter der einheitlichen Rufnummer 

116 117 
Öffnungszeiten der Notfallpraxis Ehingen 
An Samstagen, Sonntagen, Feiertagen (auch 
24./31.12.) 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Die Notfallpraxis steht allen Bürgern in der Region zur Verfü-
gung. Für die Sprechstunde benötigen Sie keinen Termin. 
 

 
 
 
 

Immer aktuelle Notdienste der Apotheken in  
Baden-Württemberg:  
https://www.lak-bw.de/Notdienstportal 
Notdienstkreis 134 Ehingen-Laupheim 
 

Apotheken-Notdienstfinder, Festnetz: 0800/0022833 
(kostenfrei), Handy: 22833 (max. 69 ct/Min),  
Der Notdienst beginnt jeweils um 08.30 Uhr und endet 
um 08.30 Uhr des Folgetages 
 
Freitag, 26.07.24 
7-Schwaben-Apotheke, Mittelstr. 16, Laupheim 
Samstag, 27.07.24 
Alpha-Apotheke, Ehingen 
Sonntag, 28.07.24 
Apotheke am Bronner Berg, Leibnizstr. 5, Laupheim 

Montag, 29.07.24 
Schloss-Apotheke, Obermarchtal 
Schloss-Apotheke, Ehinger Str. 28, Erbach 
Dienstag, 30.07.24 
Löwen-Apotheke, Ehinger Str. 31-33, Erbach 
Mittwoch, 31.07.24 
Linden-Apotheke, Sternplatz, Ehingen 
Donnerstag, 01.08.24 
Rats-Apotheke, Ehingen  
Freitag, 02.08.24 
Donau Apotheke am Wenzelstein, Ehingen 
 

 
 
 

Zu erfragen unter der Telefonnummer  
0761/120 120 00 oder 01801-116 116 
 

Zu erfragen unter der Telefonnummer 
07393/ 3 8 8 2 

 

 

Telefon 0800 / 0 586 586 
Ihr Anruf ist gebührenfrei 

 

 

Frau Esther Blaum (Mo. – Fr.) 
Tel: 0731/185-4505 
E-Mail: esther.blaum@alb-donau-kreis.de 

 
Tel.: 07391 – 703147 
E-Mail: team@ibb.alb-donau-kreis.de  
Homepage: www.ibb.alb-donau-kreis.de 

 

Notruf - Rettungsdienst   

Ärztlicher Notdienst 

Apothekendienst 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 

Wochenenddienst Sozialstation 

Raum Munderkingen 

Ambulanter Pflegeservice 
Der Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis 

Pflegestützpunkt Alb-Donau-Kreis, 
Sternplatz 5, 89584 Ehingen 
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Zum Nachdenken  

  Alles Große besteht aus Kleinem. Wer vom Kleinen nicht Besitz nimmt,  

  kann das Große nie erwerben.   Wilhelm Heinse 
 

Sprechstunden und Amtsblatt während der Ferien- und Urlaubszeit 
 

Urlaub des Bürgermeisters 
In der Zeit von 29.07. bis einschließlich Freitag, 16.08.2024 befindet sich Bürgermeister Handgrätinger im 
Jahresurlaub. Frau Kosziol ist im Anschluss bis 03. September im Urlaub. 
In der Ferienzeit werden reduzierte Sprechzeiten und Mehrfachausgaben für das Mitteilungsblatt erstellt.  
Die Sprechstunden am Dienstag fallen während der Sommerferien aus. 
Donnerstags werden die Sprechstunden abgehalten. 
 
In der 31. Woche (01.08.) erhalten Sie eine Mehrfachausgabe des Mitteilungsblattes 31/32/ 2024.  
In der Woche 32 (Donnerstag 08.08.) erscheint kein Amtsblatt. 
Am Donnerstag, 15.08.2024 wird ein Amtsblatt für die Wochen 33/34/35 erstellt.  
Das erste Amtsblatt nach der Urlaubszeit erscheint am Donnerstag, 05. September. 
Anzeigenschluss ist jeweils Donnerstag, 09:00 Uhr. 
gez. Handgrätinger, Burgermeister 
 

 
 

Altersjubilare im August 

 
 

Wir gratulieren herzlich! 
 

Herrn Franz Rettich, Grundsheim 
 Zum 71. Geb. am 15.08. 
Frau Helga Missel, Grundsheim 
 Zum 76. Geb. am 18.08. 
Herrn Elmar Mayer, Grundsheim 
 Zum 71. Geb. am 18.08. 
Frau Sophie Fischer, Grundsheim 
 Zum 91. Geb. am 21.08. 
Frau Liselotte Buck, Grundsheim 
 Zum 86. Geb. am 23.08. 
Frau Irma Ege, Grundsheim 
 Zum 92. Geb. am 31.08. 

Mehrzweckhalle geschlossen 
 
Liebe Vereinsvorsitzende, 
die Mehrzweckhalle bleibt während der Sommerferien vom 29.07. bis 18.08.2024 geschlossen. Deshalb 
kann auch kein Training stattfinden. 
Bitte informieren Sie Ihre Trainer und Mitglieder rechtzeitig im Voraus. 
Kevin Wiest 
Verbandsvorsitzender 
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Ortsübliche Bekanntmachung       Gemeinde Grundsheim 
 
 

Bekanntmachung über die Durchführung des Volksbegehrens 
 „Landtag verkleinern“ über das 

„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes“ 

 
In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „Landtag verkleinern“ über das „Gesetz zur Änderung des 
Landtagswahlgesetzes“ durchgeführt. 
Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der freien oder amtlichen Sammlung erfolgen. 
 
1. Bei der freien Sammlung, die am Montag, 12. August 2024 beginnt, besteht die Möglichkeit, sich in-

nerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten, also bis Dienstag, 11. Februar 2025, in von den Vertrau-
ensleuten des Volksbegehrens oder deren Beauftragten ausgegebene Eintragungsblätter zur Unterstüt-
zung des Volksbegehrens einzutragen. 
Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberechtigte auf dem Eintragungsblatt den Famili-
ennamen, die Vornamen, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) sowie den Tag der Unter-
zeichnung anzugeben und dies persönlich und handschriftlich zu unterschreiben. Durch Ankreuzen 
muss bestätigt werden, dass vor der Unterzeichnung des Eintragungsblattes die Möglichkeit bestand, 
den Entwurf der Gesetzesvorlage und deren Begründung einzusehen.  
Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig erkennen lassen, weil sie z. B. unleserlich 
oder unvollständig sind, oder die erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben sind oder das Datum der 
Unterzeichnung fehlt, sind ungültig. Das Eintragungsblatt ist für die Bescheinigung des Eintragungs-
rechts spätestens bis Dienstag, 11. Februar 2025 bei der Gemeinde einzureichen, in der die unterzeich-
nende Person ihre Wohnung hat (bei mehreren die Hauptwohnung) oder der gewöhnliche Aufenthalt be-
steht. 
 

2. Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindeverwaltungen während der allgemeinen Öff-
nungszeiten Eintragungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. Die amtliche Sammlung 
dauert drei Monate und startet am Mittwoch, 11. September 2024 und endet am Dienstag, 10. De-
zember 2024.  
Die Eintragungsliste für die Gemeinde Grundsheim wird in der Zeit vom 11. September 2024 bis 10. De-
zember 2024 im Rathaus Grundsheim, Kirchweg 1, 89613 Grundsheim zu folgenden Öffnungszeiten: 
Dienstag 9.00 – 11.30 Uhr oder Donnerstag 17.00 – 19.30 Uhr oder nach besonderer Vereinbarung, 
ausgelegt.  
Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung ihr Eintragungsrecht nur in der Gemeinde 
ausüben, in der sie ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben. Eintragungs-
berechtigte ohne Wohnung können sich in der Gemeinde eintragen, in der sie sich gewöhnlich aufhalten. 
Eine Eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte Eintragungsliste kann erst erfolgen, wenn die Ge-
meinde aufgrund der dort vorhandenen melderechtlichen Angaben feststellt, dass die Person eintra-
gungsberechtigt ist. Eintragungswillige, die den Gemeindebediensteten nicht bekannt sind, haben sich 
auf Verlangen auszuweisen. Eintragungswillige sollten daher zur Eintragung ihren Personalausweis oder 
Reisepass mitbringen. 
 

3. Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Eintragungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung im Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt ist. Dies sind alle Personen, 
die am Tag der Eintragung 
 mindestens 16 Jahre alt sind, 
 die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, 
 seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre Wohnung (bei mehreren Wohnungen die 

Hauptwohnung) haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und 
 nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind Personen, die ihr 

Wahlrecht infolge Richterspruchs verloren haben. 
 

4. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur einmal ausüben, folglich nur eine Unterstüt-
zungsunterschrift leisten. 
 

5. Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintragungsliste kann nur persönlich und handschrift-
lich geleistet werden. Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbegehren unterstützen will, muss 
dies bei der Gemeinde zur Niederschrift erklären. Dies ersetzt die Unterschrift.  
 

6. Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzentwurf mit Begründung. Dieser wird von den 
Vertrauensleuten der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe der Eintragungsblätter zur 
Einsichtnahme bereitgehalten und bei der Gemeinde im Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt: 
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„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes 
Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu erteilen: 

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes 
Artikel 1 

Änderung des Landtagswahlgesetzes 
Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005 (GBl. S. 384), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 26. April 2022 (GBl. S. 237) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Zahl „120“ durch die Zahl „68“ ersetzt. 
b) In Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt. 

2. In § 2 Absatz 3, 6 und 9 wird jeweils die Zahl „120“ durch die Zahl „68“ ersetzt. 
3. In § 5 wird die Angabe „1 bis 70“ durch die Angabe „1 bis 38“ ersetzt. 
4. Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
Anlage 
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2) 
Einteilung des Landes in Wahlkreise für die Wahlen zum Landtag von Baden-Württemberg 

 
Nr. Name Gebiet 
1 Stuttgart I Die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Hedelfingen, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, 

Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stuttgart-Süd, Stuttgart-West, Vaihingen 
2 Stuttgart II Die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, Feuerbach, Mühlhausen, Münster, Ober-

türkheim, Stammheim, Stuttgart-Ost, Untertürkheim, Wangen, Weilimdorf, Zuffenhau-
sen 

3 Böblingen Die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, Böblingen, Bondorf, Deckenpfronn, Ehningen, Gärt-
ringen, Gäufelden, Grafenau, Herrenberg, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Jettingen, Le-
onberg, Magstadt, Mötzingen, Nufringen, Renningen, Rutesheim, Schönaich, Sindel-
fingen, Weil der Stadt, Weil im Schönbuch 

4 Esslingen Die Gemeinden Aichwald, Altbach, Baltmannsweiler, Deizisau, Denkendorf, Esslingen 
am Neckar, Hochdorf, Köngen, Lichtenwald, Neuhausen auf den Fildern, Ostfildern, 
Plochingen, Reichenbach an der Fils, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar)  

5 Nürtingen Vom Landkreis Böblingen 
die Gemeinden Steinenbronn, Waldenbuch 
vom Landkreis Esslingen  
die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, Bempflingen, Beuren, Bissingen an der 
Teck, Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Filderstadt, Frickenhausen, Großbett-
lingen, Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Kohlberg, Leinfelden-Echterdingen, Lennin-
gen,Neckartailfingen, Neckartenzlingen, Neidlingen, Neuffen, Notzingen, Nürtingen, 
Oberboihingen, Ohmden, Owen, Schlaitdorf, Unterensingen, Weilheim an der Teck, 
Wolfschlugen 

6 Göppingen Landkreis Göppingen 
7 Waiblingen Vom Rems-Murr-Kreis 

die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fellbach, Kaisersbach, Kernen im Remstal, Korb, 
Leutenbach, Plüderhausen, Remshalden, Rudersberg, Schorndorf, Schwaikheim, Ur-
bach, Waiblingen, Weinstadt, Welzheim, Winnenden, Winterbach 

8 Ludwigsburg Vom Landkreis Böblingen 
die Gemeinde Weissach 
vom Landkreis Ludwigsburg 
die Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eberdingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Mün-
chingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Oberriexingen, 
Remseck am Neckar, Schwieberdingen, Sersheim, Vaihingen an der Enz  

9 Neckar-Zaber Vom Landkreis Heilbronn 
die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Brackenheim, Cleebronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, 
Lauffen am Neckar, Leingarten, Neckarwestheim, Nordheim, Pfaffenhofen, Talheim, 
Untergruppenbach, Zaberfeld 
vom Landkreis Ludwigsburg 
die Gemeinden Affalterbach, Benningen am Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, 
Bönnigheim, Erdmannhausen, Erligheim, Freiberg am Neckar, Freudental, Gemmrig-
heim, Großbottwar, Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim am Neckar, Löchgau, Mar-
bach am Neckar, Mundelsheim, Murr, Oberstenfeld, Pleidelsheim, Sachsenheim, 
Steinheim an der Murr, Tamm, Walheim 

10 Heilbronn Stadtkreis Heilbronn 
vom Landkreis Heilbronn 
die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, 
Eppingen, Erlenbach, Gemmingen, Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, Ittlingen, 
Jagsthausen, Kirchardt, Langenbrettach, Lehrensteinsfeld, Löwenstein, Massenbach-
hausen, Möckmühl, Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, Obersulm, Oed-
heim, Offenau, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Weinsberg, Wid-
dern, Wüstenrot 

11 Schwäbisch Hall -Ho-
henlohe 

Hohenlohekreis 
Landkreis Schwäbisch Hall 

12 Backnang-Schwä-
bisch Gmünd 

Vom Ostalbkreis 
die Gemeinden Abtsgmünd, Bartholomä, Böbingen an der Rems, Durlangen, Es-
chach, Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, 



Mögglingen, Mutlangen, Obergröningen, Ruppertshofen, Schechingen, Schwäbisch 
Gmünd, Spraitbach, Täferrot, Waldstetten 
vom Rems-Murr-Kreis 
die Gemeinden Allmersbach im Tal, Althütte, Aspach, Auenwald, Backnang, Burgstet-
ten, Großerlach, Kirchberg an der Murr, Murrhardt, Oppenweiler, Spiegelberg, Sulz-
bach an der Murr, Weissach im Tal 

13 Aalen-Heidenheim Landkreis Heidenheim 
vom Ostalbkreis 
die Gemeinden Aalen, Adelmannsfelden, Bopfingen, Ellenberg, Ellwangen (Jagst), Es-
singen, Hüttlingen, Jagstzell, Kirchheim am Ries, Lauchheim, Neresheim, Neuler, 
Oberkochen, Rainau, Riesbürg, Rosenberg, Stödtlen, Tannhausen, Unterschneid-
heim, Westhausen, Wört 

14 Karlsruhe-Stadt Stadtkreis Karlsruhe 
15 Karlsruhe-Land Vom Landkreis Karlsruhe 

die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eggenstein-Leopoldshafen, Ettlingen, Gondels-
heim, Graben-Neudorf, Karlsbad, Kraichtal, Kürnbach, Linkenheim-Hochstetten, 
Malsch, Marxzell, Oberderdingen, Pfinztal, Rheinstetten, Stutensee, Sulzfeld, Wald-
bronn, Walzbachtal, Weingarten (Baden), Zaisenhausen 

16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden 
Landkreis Rastatt 

17 Heidelberg Stadtkreis Heidelberg 
vom Rhein-Neckar-Kreis 
die Gemeinden Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Heddesheim, 
Hemsbach, Hirschberg an der Bergstraße, Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, 
Schriesheim, Weinheim 

18 Mannheim Stadtkreis Mannheim 
19 Odenwald-Tauber Main-Tauber-Kreis 

Neckar-Odenwald-Kreis 
20 Rhein-Neckar Vom Rhein-Neckar-Kreis 

die Gemeinden Angelbachtal, Bammental, Dielheim, Eberbach, Epfenbach, Eschel-
bronn, Gaiberg, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Helmstadt-Bargen, Leimen, Lob-
bach, Malsch, Mauer, Meckesheim, Mühlhausen, Neckarbischofsheim, Neckarge-
münd, Neidenstein, Nußloch, Rauenberg, Reichartshausen, Sandhausen, St. Leon-
Rot, Schönau, Schönbrunn, Sinsheim, Spechbach, Waibstadt, Walldorf, Wiesenbach, 
Wiesloch, Wilhelmsfeld, Zuzenhausen 

21 Bruchsal- Schwetzin-
gen 

Vom Landkreis Karlsruhe 
die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, 
Kronau, Oberhausen-Rheinhausen, Östringen, Philippsburg, Ubstadt-Weiher, Wag-
häusel 
vom Rhein-Neckar-Kreis 
die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Hockenheim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, 
Plankstadt, Reilingen, Schwetzingen 

22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim 
Enzkreis 

23 Calw Landkreis Calw 
Landkreis Freudenstadt 

24 Freiburg Stadtkreis Freiburg im Breisgau 
vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
die Gemeinden Au, Bötzingen, Bollschweil, Breisach am Rhein, Ebringen, Ehrenkir-
chen, Eichstetten am Kaiserstuhl, Gottenheim, Horben, Ihringen, March, Merdingen, 
Merzhausen, Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden, Umkirch, Vogtsburg im Kaiserstuhl, 
Wittnau 

25 Lörrach- Müllheim Landkreis Lörrach 
vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, Badenweiler, Ballrechten-Dottingen, Buggin-
gen, Eschbach, Hartheim am Rhein, Heitersheim, Müllheim, Münstertal/Schwarzwald, 
Neuenburg am Rhein, Staufen im Breisgau, Sulzburg 

26 Emmendingen-Lahr Landkreis Emmendingen 
vom Ortenaukreis 
die Gemeinden Ettenheim, Fischerbach, Friesenheim, Haslach im Kinzigtal, Hofstet-
ten, Kappel-Grafenhausen, Kippenheim, Lahr/Schwarzwald, Mahlberg, Meißenheim, 
Mühlenbach, Ringsheim, Rust, Schuttertal, Schwanau, Seelbach, Steinach 

27 Offenburg Vom Ortenaukreis 
die Gemeinden Achern, Appenweier, Bad Peterstal-Griesbach, Berghaupten, Biber-
ach, Durbach, Gengenbach, Hohberg, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Lautenbach, Neu-
ried, Nordrach, Oberharmersbach, Oberkirch, Offenburg, Ohlsbach, Oppenau, Orten-
berg, Ottenhöfen im Schwarzwald, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, 
Schutterwald, Seebach, Willstätt, Zell am Harmersbach 

28 Rottweil-Tuttlingen Landkreis Rottweil 
Landkreis Tuttlingen 

29 Schwarzwald-Baar Schwarzwald-Baar-Kreis 
vom Ortenaukreis 
die Gemeinden Gutach (Schwarzwaldbahn), Hausach, Hornberg, Oberwolfach, Wol-
fach 

30 Konstanz Landkreis Konstanz 
31 Waldshut Landkreis Waldshut 

vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 



die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, Eisenbach (Hochschwarzwald), Feldberg 
(Schwarzwald), Friedenweiler, Glottertal, Gundelfingen, Heuweiler, Hinterzarten, 
Kirchzarten, Lenzkirch, Löffingen, Oberried, St. Märgen, St. Peter, Schluchsee, Ste-
gen, Titisee-Neustadt 

32 Reutlingen Landkreis Reutlingen 
33 Tübingen Landkreis Tübingen 

vom Zollernalbkreis 
die Gemeinden Bisingen, Burladingen, Grosselfingen, Hechingen, Jungingen, Ran-
gendingen 

34 Ulm Stadtkreis Ulm 
Alb-Donau-Kreis 

35 Biberach Landkreis Biberach 
vom Landkreis Ravensburg 
die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, Bad Wurzach, Kißlegg 

36 Bodensee Bodenseekreis 
vom Landkreis Sigmaringen 
die Gemeinden Herdwangen-Schönach, Illmensee, Pfullendorf, Wald 

37 Ravensburg Vom Landkreis Ravensburg 
die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amtzell, Argenbühl, Aulendorf, Bad Waldsee, 
Baienfurt, Baindt, Berg, Bergatreute, Bodnegg, Boms, Ebenweiler, Ebersbach-Mus-
bach, Eichstegen, Fleischwangen, Fronreute, Grünkraut, Guggenhausen, Horgenzell, 
Hoßkirch, Isny im Allgäu, Königseggwald, Leutkirch im Allgäu, Ravensburg, Riedhau-
sen, Schlier, Unterwaldhausen, Vogt, Waldburg, Wangen im Allgäu, Weingarten, Wil-
helmsdorf, Wolfegg, Wolpertswende 

38 Zollernalb-Sigmarin-
gen 

Vom Landkreis Sigmaringen 
die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, Bingen, Gammertingen, Herbertingen, Hettin-
gen, Hohentengen, Inzigkofen, Krauchenwies, Leibertingen, Mengen, Meßkirch, Neu-
fra, Ostrach, Sauldorf, Scheer, Schwenningen, Sigmaringen, Sigmaringendorf, Stetten 
am kalten Markt, Veringenstadt  
vom Zollernalbkreis 
die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, 
Geislingen, Haigerloch, Hausen am Tann, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Rats-
hausen, Rosenfeld, Schömberg, Straßberg, Weilen unter den Rinnen, Winterlingen, 
Zimmern unter der Burg 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
 
Begründung: Die Verkleinerung des Landtags trägt zur Effizienzsteigerung der Arbeit des Landtags und 
gleichzeitig zur erheblichen Kostenreduktion bei. Es steht zu befürchten, dass der Landtag durch das neue 
Wahlgesetz weiter aufgebläht wird. Es ist möglich, dass statt der bisher 154 Mandate die Sitzanzahl auf über 
200 anwächst.“ 

Grundsheim, 25.07.2024 
Gez. Uwe Handgrätinger, Bürgermeister 
 

 

 

 
 

Bekanntmachung 
der Sitzung der Verbandsversammlung 

am  
Dienstag, 30.07.2024 um 14.00 Uhr 

im Sitzungssaal DG der Verwaltungsgemeinschaft, 
Marktstraße 7, 89597 Munderkingen 

Vorgesehene Tagesordnung 

Öffentlich: 
1. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der Verbandsversammlung vom 06.02.2024 
2. 5. Änderung der Gebührenordnung vom 19.12.2005 

- Senkung des Erwachsenenzuschlags 
- Ermäßigung für ehemalige Bläserklassenschüler 

3. Änderung der Schulordnung 
- Einführung einer Probezeit 

4. Bekanntgabe Haushaltserlass 2024 vom 26.02.2024 
5. Sonstiges, Wünsche, Anfragen 
Zu dieser Sitzung sind Sie alle herzlich eingeladen. 
gez. 
Thomas Schelkle 
Verbandsvorsitzender  
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Realschule, Gemeinschaftsschule, Grundschule  
 

Schülerinnen der Schule an der Donauschleife gewinnen beim BNE – 
Wettbewerb des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis 

 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung im Alb-Donau-Kreis sichtbar machen“ – unter diesem Motto nahmen 
drei Schülerinnen der Schule an der Donauschleife in Munderkingen am diesjährigen Wettbewerb des Land-
ratsamtes Alb-Donau- Kreis teil. Doch ihr fantastisches Projekt starteten sie schon ein Jahr zuvor: Gemein-
sam entwickelten Amelia Miklas, Cemre Cumert und Leona Orcic aus der Klasse 10c im WBS- Unterricht die 
Idee einer Foodsharing - App für die Stadt Munderkingen. Alle Drei sind schon lange der Ansicht, dass wir zu 
viele Lebensmittel, die noch verzehrbar sind, in den Müll werfen. Also entwarfen sie gemeinsam das Konzept 
für eine App, in der Bürger und Bürgerinnen aus Munderkingen Lebensmittel tauschen oder abgeben kön-
nen. Und dieses Konzept war durchweg strukturiert: sie entwickelten nicht nur den Namen und ein Logo, 
sondern auch die Inhalte der App wie beispielsweise eine Chat– oder Rezeptfunktion. Gespannt warteten sie 
darauf, wie ihr Konzept bei der Fachjury ankommen würde und am 10.7. war es dann endlich so weit: Die 
Schülerinnen durften zur Preisverleihung nach Ulm fahren. Die Freude war riesig, als ihr Name als einer der 
drei Preisträger des Jury- Preises verkündet wurde und sie dazu auch noch mit großem Vorsprung den Pub-
likumspreis (über eine Onlineabstimmung) mit nach Hause nehmen durften.  
Amelia und Cemre meinten am Ende strahlend: „Jetzt möchten wir unser Projekt weiter voranbringen – es 
muss doch möglich sein, es auch praktisch umzusetzen.“ Zur Unterstützung für ihr Vorhaben gab es neben 
einem großen Lob von Herrn Landrat Heiner Scheffold auch ein Preisgeld von 1000 Euro für die Schülerin-
nen.  
 
 

Schule an der Donauschleife holt die Meisterschaft 
 
Die Schule an der Donauschleife aus Munderkingen hat mit der Klassenstufe 7 und 8 am Wettbewerb „Ju-
gend trainiert für Olympia - Fußball“ mit Bravour teilgenommen.  
Dieses Turnier fand am 11.07.2024 in Gammertingen bei idealem Sommerwetter und optimalen Rahmenbe-
dingungen seitens der Laucherttalschule statt. An dieser Stelle geht nochmals ein großer Dank für die tolle 
Organisation und Durchführung des Turniers an die Laucherttalschule aus Gammertingen. 
Nach einer souveränen Qualifikation auf Kreisebene ging es genauso bravourös im Finale weiter. Es nah-
men insgesamt 5 Mannschaften teil und die Meisterschaft wurde durch einen Liga-Modus ausgespielt. Dies 
bedeutet, dass jede Mannschaft gegen jede Mannschaft spielt und die Mannschaft mit den meisten Punkten 
hat schlussendlich gewonnen. Die Jungs aus Munderkingen funktionierten als Mannschaft, spielten heraus-
ragenden Fußball und sammelten dabei in den ersten 3 Spielen insgesamt 7 Punkte und haben kein Gegen-
tor zu verbuchen gehabt. 
 
Das letzte Spiel für die Munderkinger stand an, welches auch gleichzeitig das letzte Spiel des Turniers war. 
Dies war entscheidend für die Meisterschaft. Folgende Konstellation bestand vor dem Spiel: Die Jungen der 
Laucherttalschule haben eine ebenfalls positive Bilanz von 4 Spielen und 10 Punkten aufzuweisen. Dies be-
deutet, sie haben 3 Spiele gewonnen und 1 Spiel ging gegen Munderkingen unentschieden aus. Die Jungs 
aus Munderkingen mussten somit gewinnen, um erstmal punktgleich zu ziehen. 
Leichter gesagt als getan: Die Merian GMS aus Dusslingen spielte ebenfalls exzellenten Fußball und führte 
bis 2 Minuten vor Schluss 1:0. Ein absolut spannendes Spiel, bei dem Munderkingen mehrere Großchancen 
und Aluminiumtreffer zu verbuchen hatte. Bei diesem Stand wäre allerdings die Meisterschaft dahin und 
hätte sogar lediglich Platz 3 bedeutet. Trainer Christian Fischer und Simon Di Romualdo wollten aber längst 
nicht aufgeben, so auch die spielenden Jungs aus Munderkingen. Die Trainer warfen nun alles nach vorne, 
ungeachtet ob nun noch ein Gegentor zustande kam. 
Der Plan ging auf: Ein herausragender Spielzug brachte das 1:1 ein, bei dem Roman Fischer wundervoll ver-
wandelte. Trotzdem hatten die Jungs noch nicht genug. Sie wussten, um überhaupt eine Chance zu haben, 
brauchten sie einen Sieg. So ging das Spiel hektisch weiter, es liefen die letzten Sekunden und mit letzter 
Kraft bei heißen Temperaturen schoss Vincent Münst mit links ein weiteres schönes Tor, das nun den Sieg 
und die 10 Punkte bedeutete. Die Jungs waren zwar überglücklich, aber nun hieß es: Nachrechnen und war-
ten bis zur Siegerehrung. 
 
Schlussendlich hatten die Munderkinger 1 Tor mehr geschossen, wodurch Platz 1 erreicht wurde und Platz 2 
an die Schule aus Gammertingen ging. Glückwunsch an die Mannschaft aus dem Alb-Donau-Kreis für diese 
Leistung mit einem solchen Kraftakt im letzten Spiel. 
 
Mit dabei: Lehrer Simon Di Romualdo, Linus Ziegler, Raphael Schirmer, Aleks Woijciechowski, Roman Fi-
scher, Ben Walter, Jasper Knab, Oliver Obermüller, Ben Härle, Lars Dürl  
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Mitteilungen des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis 
 

Teilsperrung der Schillerstraße ab 23. Juli 2024: 
Veränderte Zufahrt zum Landratsamt wegen SWU-Baustelle 

Die Sanierung der Straßenbahn-Stammstrecke durch die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) wirkt sich auf die 
Zufahrtsmöglichkeiten zum Landratsamt Alb-Donau-Kreis aus. Ab Dienstag, den 23. Juli 2024, wird die 
Schillerstraße zwischen Zinglerstraße und Ehinger Tor in Richtung Landratsamt Alb-Donau-Kreis gesperrt. 
Die Sperrung wird erst am Abend des 23. Juli eingerichtet und dauert voraussichtlich bis zum 8. September 
2024. 
Besucherinnen und Besucher, die aus Richtung Ehingen (B 311) und Süden über die B 10 anreisen, errei-
chen die Gebäude des Landratsamtes in der Schillerstraße 30 und in der Hauffstraße 10 in dieser Zeit über 
den Bismarckring und die Bleichstraße oder den Blaubeurer Ring. Aus Richtung Ulm-Stadtmitte kommend ist 
das Rechtsabbiegen von der Neuen Straße in die Schillerstraße weiterhin möglich.  
 
Weitere Informationen zur Sanierung finden Sie auf der Website der SWU unter https://www.swu.de/privat-
kunden/unternehmen/presse/pressemitteilung/sanierung-strassenbahn-stammstrecke 
 
 

Pflegeeltern und Pflegefamilien im Alb-Donau-Kreis gesucht 
Es gibt Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern bleiben können. Eine Pflegefamilie 
bietet ihnen dann – zeitlich befristet oder auf Dauer – einen Platz, der ihnen einen geschützten Raum und 
Erziehung außerhalb des Elternhauses bietet. Die Jugendbehörde des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis 
sucht weitere Personen, die sich vorstellen können, Pflegeeltern zu werden. 
 
Gesucht werden kontaktfreudige, aufgeschlossene und belastbare Familien oder Paare, die bereit sind, Kin-
der oder Jugendliche in einer schwierigen Lebenssituation aufzunehmen und ein liebevolles Zuhause zu ge-
ben. Pflegeeltern werden von den Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes fachlich begleitet, beraten und 
in Seminaren geschult. Zudem erhalten sie ein Pflegegeld. 
 
Ansprechpartnerin ist: 
Andrea Johnson, Tel: 0731/185-4420, E-Mail: andrea.johnson@alb-donau-kreis.de  
Telefonzeiten:  
Montag bis Donnerstag 8 Uhr bis 16 Uhr  
Freitag   8 Uhr bis 12:30 Uhr 
 
Anschrift: Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Schillerstraße 30, 89077 Ulm 
 
 

Ehrenamtliche Familienbesucherinnen und -besucher 
als Unterstützung für junge Eltern gesucht 

Die Geburt eines Kindes stellt die Welt aller Eltern auf den Kopf und es benötigt oftmals Zeit und Kraft, um 
sich mit der neuen Situation vertraut zu machen. Darüber, welche vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten 
es im Alb-Donau-Kreis gibt, informieren nach der Geburt ehrenamtliche Familienbesucherinnen.  
 
Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis sucht derzeit offene, kommunikative und empathische Menschen, die die-
ses erfüllende Ehrenamt ausüben möchten. Die ehrenamtlichen Familienbesucherinnen überreichen bei kur-
zen Willkommensbesuchen allen Eltern mit Neugeborenen eine „Babytasche“, die Informationen zu den An-
geboten im Alb-Donau-Kreis enthält, sowie ein kleines Geschenk. 
 
Das Projekt gibt es seit 2013 und ist eine Kooperation zwischen den Frühen Hilfen des Landratsamtes und 
den Städten und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis. Interessierte sollten einen pädagogischen oder medizini-
schen Beruf ausüben oder eine entsprechende Vorbildung haben. Die Mitarbeiterinnen der Frühen Hilfen 
freuen sich über Anfragen und Interesse. Sie sind telefonisch unter der Rufnummer 0731/185-4381 sowie 
0731 185-4442 oder per Mail an fruehehilfen@alb-donau-kreis.de erreichbar. 
 
 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis führt digitales Antragsverfahren 
in der Schülerbeförderung ein 

Familien können sich ab dem dritten Kind bei der Schülerbeförderung vom Eigenanteil befreien lassen. 
Wenn bereits für zwei Geschwister höhere Eigenanteile bezahlt werden, entfällt dieser Beitrag für das dritte 
und jedes weitere Kind. Diese Regelung gilt unabhängig vom Einkommen. Wichtig: Der Antrag muss jedes 
Schuljahr neu gestellt werden. Umfang und Art der Erstattung der Schülerbeförderungskosten ergeben sich 
aus der vom Kreistag beschlossenen Satzung des Landkreises über die Erstattung der notwendigen Schü-
lerbeförderungskosten.  
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„Als moderne Verwaltung ermöglichen wir es Familien im Bereich der Schülerbeförderung nun, die Befreiung 
vom Eigenanteil, die ihnen ab dem dritten Kind gewährt wird, bequem von zuhause aus online zu beantra-
gen. Damit geht das Landratsamt Alb-Donau-Kreis einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und 
Bürgerfreundlichkeit. Dies wird sowohl den Verwaltungsprozess vereinfachen und effizienter gestalten als 
auch die Bearbeitungszeiten verkürzen“, sagt Fachdienstleiterin Dr. Kathrin Schmidtke zu dem neuen, digita-
len Antragsverfahren, das Bürgerinnen und Bürger des Alb-Donau-Kreises ab sofort auf der Website des 
Landratsamtes unter https://www.alb-donau-kreis.de/startseite/dienstleistungen+service/adk+formulare+a-
z.html zur Verfügung steht. Sie finden dort eine Übersicht über die verfügbaren Antragsformulare sowie de-
taillierte Anleitungen zur Nutzung des Systems. 
 

Das Landratsamt bietet außerdem Unterstützung für alle, die Hilfe bei der Nutzung des digitalen Antragsver-
fahrens benötigen. Für weitere Informationen und Rückfragen können sich Bürgerinnen und Bürger per E-
Mail an schuelerbefoerderung@alb-donau-kreis.de oder telefonisch an 0731/185-1522 wenden. 
 

„Unser Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu unseren Dienstleistungen so einfach wie 
möglich zu machen und gleichzeitig die internen Abläufe zu optimieren. Bis Jahresende werden wir daher 
weitere Anträge im Bereich der Schülerbeförderung digitalisieren und somit auf ein komplett digitales An-
tragsverfahren umsteigen. Damit können Bürgerinnen und Bürger noch mehr Anträge online jederzeit und 
von überall aus einreichen“, so Dr. Kathrin Schmidtke.  
 
 

Qualifizierungskurs für Kindertagespflege im Alb-Donau-Kreis 
startet im September – freie Plätze vorhanden! 

Die Kindertagespflege stellt neben den Kindertageseinrichtungen die wichtigste Säule der Kinderbetreuung 
dar. Kindertagespflege wird im Haushalt der Kindertagespflegeperson, der Personensorgeberechtigten oder 
in anderen geeigneten Räumen geleistet. 
Der Tagesmütterverein Alb-Donau-Kreis e.V. bildet im Rahmen des Qualifizierungskurses zur Kindertages-
pflegeperson ab September 2024 wieder Interessierte aus, die Kindern einen liebevollen und sicheren Be-
treuungsplatz geben möchten. Der Qualifizierungskurs ist unter anderem eine Voraussetzung, um eine Pfle-
geerlaubnis zu erhalten.  
 

Zugangsvoraussetzung für den Kurs ist unter anderem ein qualifizierter Hauptschulabschluss. Interessierte 
können sich an das Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fachbereich Kindertagespflege, wenden. Ansprechpart-
nerin ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr Sarah Leonhardt (Tel.: 0731/185-4437,  
E-Mail: sarah.leonhardt@alb-donau-kreis.de).  
 
 

Agentur für Arbeit Ulm informiert: 
 

Neuer Zugang zu den digitalen Angeboten der Bundesagentur für Arbeit 
BundID 

Ab dem 22. Juli 2024 erhalten Bürgerinnen und Bürger einen weiteren, sicheren Zugangsweg zu den digita-
len Services der Bundesagentur für Arbeit (BA). Zusätzlich zu den bereits bestehenden digitalen Zugangs-
wegen können sie ab sofort mit der BundID die eServices der Agenturen für Arbeit, der Jobcenter sowie der 
Familienkassen einfach und sicher in Anspruch nehmen.  
 
Kundinnen und Kunden der BA können sich mit der BundID identifizieren und authentifizieren und auf die 
Online Angebote der Agenturen für Arbeit, der Jobcenter und der Familienkassen zugreifen, z.B. um Leistun-
gen zu beantragen – mit einem höchstmöglichen Schutz der persönlichen Daten.  
Eine weitere wichtige Änderung: Das Konto der BA wird umgestellt. Zukünftig können Bürgerinnen und Bür-
ger die digitalen Angebote der BA über ein persönliches Konto mit spezifischen Profilen nutzen – zum Bei-
spiel, wenn sie Bescheide eines Jobcenters abrufen oder Kindergeld beantragen möchten. 
 
Bürgerinnen und Bürger, die bereits ein Konto bei der BA haben, erhalten nach einer erneuten Anmeldung 
ab dem 22.Juli 2024 automatisch ein entsprechendes Konto mit Profil. Die zusätzliche Anmeldung mit 
BundID und die Kontoumstellung sind zwei wichtige Neuerungen, um Bürgerinnen und Bürgern auch zukünf-
tig einen sicheren und einfachen Zugang zu digitalen Leistungen der BA zu ermöglichen.  
Hintergrund BundID 
Die BundID ermöglicht einen sichereren Zugang zu den digitalen Verwaltungsservices der BA. Der Schutz 
der Daten und der persönlichen Identität hat oberste Priorität.  
 
Immer mehr Verwaltungen bzw. Behörden bieten die BundID als Zugangsmöglichkeit an. Mit der BundID 
können sich die Bürgerinnen und Bürger bei jeder Verwaltung, die die BundID nutzt, anmelden. Das sind 
z.B. kommunale Portale sowie andere Bundesbehörden (wie das Kraftfahrtbundesamt) und viele mehr. 
Die BundID ist ein wichtiger Bestandteil der digitalen Transformation der öffentlichen Verwaltung und soll 
zum zentralen Instrument zur Identifizierung alle Online-Anträge weiter ausgebaut werden. 
Mehr Informationen finden Sie auf der Seite: Die BundID: sicherer Zugang zu allen eServices 



10 
 

AOK Ulm - Biberach informiert: 
 

Retinopathie – wenn die Netzhaut zerstört wird 
Diabetes, Bluthochdruck und zu viel Sonne gefährden die Augengesundheit 

Bluthochdruck und Diabetes können die Netzhaut (Retina) des Auges schädigen. Die sogenannte Retinopa-
thie wird häufig erst spät erkannt und kann unbehandelt zu einer starken Beeinträchtigung des Sehvermö-
gens und sogar zum Erblinden führen.  
Eine Retinopathie ist eine Netzhauterkrankung des Auges, die zu Sehstörungen führt. Bluthochdruck und 
Diabetes sind typische Auslöser dieser Erkrankung. Ein erhöhter Blutzuckerspiegel (diabetische Retinopa-
thie) und erhöhte Blutdruckwerte (hypertensive Retinopathie) schädigen auf Dauer die Blutgefäße im Körper, 
vor allem die kleinen Äderchen. Bei einer Retinopathie sind die Netzhautgefäße im Auge betroffen. 
Im Jahr 2022 waren im Alb-Donau-Kreis 3.068 AOK-Versicherte wegen einer Retinopathie in ärztlicher Be-
handlung, 2018 waren es noch 3.376 Versicherte. Die Zahl der Behandlungen sank im Landkreis zwischen 
2018 und 2022 durchschnittlich um 3,47 Prozent pro Jahr. Auch im Stadtkreis Ulm ist die Zahl der ärztlichen 
Behandlungen im selben Zeitraum um 5,29 Prozent jährlich gesunken – von 1.1914 Fällen in 2018 auf 1.772 
in 2022. 
Eine Retinopathie kann sehr lange symptomlos fortschreiten. Eine Verschlechterung des Sehvermögens, 
wie verschwommenes Sehen oder Verzerrungen, treten häufig erst auf, wenn die Schäden bereits gravie-
rend sind. Bei Einblutungen in die Netzhaut oder den Glaskörper nehmen die Betroffenen häufig schwarze 
Punkte wahr. Bei einem Befall im Bereich der Netzhautmitte, der Makula, oder bei einer Netzhautablösung 
kann das Sehvermögen abrupt nachlassen. „In Europa werden ungefähr 30 Prozent aller Erblindungen 
durch Diabetes mellitus verursacht“, sagt Dr. Matthias Osswald, Arzt bei der AOK Baden-Württemberg. 
Eine schlechte Einstellung des Diabetes mellitus, Bluthochdruck und Rauchen können den Verlauf der dia-
betischen Retinopathie negativ beeinflussen. „Die Untersuchung des Augenhintergrundes inklusive der Netz-
haut ermöglicht Rückschlüsse auf den Zustand des Gefäßsystems und ist besonders relevant bei Menschen 
mit Bluthochdruck oder Diabetes mellitus“, so Dr. Osswald. „Bei der Untersuchung der Netzhaut wird die Pu-
pille mit Hilfe von speziellen Augentropfen erweitert, so dass der Augenhintergrund besser beurteilt werden 
kann.“ Je nach Stadium und Krankheitsverlauf können zum Beispiel eine Laserbehandlung, eine Medika-
mentengabe direkt in den Glaskörper des Auges oder sogar eine Operation mit Entfernung des Glaskörpers 
notwendig werden.  
„Die Teilnahme an einem strukturierten Behandlungsprogramm, einem sogenannten Disease Management 
Programm (DMP), ist bei Diabetes mellitus auf jeden Fall sehr zu empfehlen“, sagt der AOK-Arzt. „Neben 
regelmäßigen Verlaufskontrollen bei der Hausärztin oder dem Hausarzt sind hier zum Beispiel auch augen-
ärztliche Kontrolluntersuchungen, einschließlich Netzhautuntersuchung zum Ausschluss einer Retinopathie, 
vorgesehen.“ In Abhängigkeit vom Risikoprofil sind die augenärztlichen Untersuchungen im Abstand von ei-
nem oder zwei Jahren empfohlen. 
Unabhängig von Diabetes und Bluthochdruck kann auch UV-Strahlung das Auge dauerhaft schädigen, ins-
besondere die Netzhaut und die Makula. Es gibt Hinweise, dass dies möglicherweise zu einem früheren Auf-
treten bestimmter Augenerkrankungen wie der altersbedingten Makuladegeneration oder auch dem Grauen 
Star beitragen kann. Studien zeigen zudem, dass Menschen mit Diabetes im Vergleich zu gesunden Men-
schen ein erhöhtes Risiko tragen. Schützen lassen sich die Augen durch eine gute Sonnenbrille mit CE-Zei-
chen und Hinweisen wie UV 400 mit einer entsprechenden Tönung der Gläser, die vor Blendung schützt. 
Außerdem können Schirmmützen und Hüte mit breiten Krempen die Augen vor UV-Strahlung schützen, weil 
sie die Augen beschatten. Diese Empfehlungen gelten für alle, aber Diabetiker haben davon möglicherweise 
einen noch größeren Nutzen als Gesunde. 
 
 
 
 
„Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, Regionalzentrum Ulm,  
lädt am 27.08.2024 ein zur Informationsveranstaltung  
 

Selbständig? – Richtig und gut rentenversichert! 
 

 Selbständig oder Scheinselbständig?  
 Wie sich Existenzgründer absichern sollten?  
 Wer muss oder kann Beiträge zahlen?  
 Welche Fristen sind zu beachten?  
 Unsere Leistungen – ohne Risikoausschluss bzw. - zuschlag  

 

Diese und weitere Fragen erklären unsere Rentenexperten in allgemein verständlicher Form.  
Die Informationsveranstaltung findet am Dienstag, 27.08.2024, 9 Uhr im  
Regionalzentrum Ulm, Wichernstr. 10 (Bastei-Center), 89073 Ulm statt.  
 

Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen sind bis spätestens 23.08.2024 erforderlich unter  
Tel.: 0731 920410 E-Mail: regio.ul@drv-bw.de"  
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Veranstaltungen, Anzeigen und Vereinsnachrichten 
 
 

Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 
Alb-Donau-Kreis 

 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen ist ein moderner und innovativer Dienstleistungsbetrieb für ihre 
13 Kommunen und 7 Zweckverbände. Für unsere Allgemeine Verwaltung suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen 

Personalsachbearbeiter / Bezügerechner (m/w/d) 

unbefristet mit einem Beschäftigungsumfang von 70 – 100 %. 

Die Allgemeine Verwaltung ist vielschichtig und umfasst ein abwechslungsreiches Spektrum an Aufgaben: 
von der Personalsachbearbeitung, dem Standesamt bis hin zu baurechtlichen Tätigkeiten. 

 
Ihre vielseitigen, verantwortungsvollen und interessanten Aufgaben: 

 Bearbeitung aller Personalangelegenheiten für Angestellte und Beamte von der Einstellung bis zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses  

 Die eigenverantwortliche Bearbeitung der Gehaltsabrechnungen (Lohnbuchhaltung) 
 Die Überwachung der Einhaltung arbeits- und verwaltungsrechtlicher Vorschriften 
 Unterstützung der Amtsleitung 

Weitere Aufgabenübertragungen bleiben vorbehalten. 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 
 Eine abgeschlossene Berufsausbildung als Verwaltungsfachangestelle/r oder eine vergleichbare 

Qualifikation 
 Vorkenntnisse im Bereich der Lohnbuchhaltung im Abrechnungsverfahren SAP sind von Vorteil  
 Kooperations- und Teamfähigkeit 
 Selbständiges, verantwortungsbewusstes und zuverlässiges Arbeiten 
 Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen 

Das bieten wir Ihnen:  
 Individuelle Einarbeitung und Unterstützung durch ein motiviertes und kollegiales Team 
 Einen vielseitigen, verantwortungsvollen und interessanten Aufgabenbereich 
 Leistungen des öffentlichen Dienstes, bei Angestellten nach dem TVöD z. B. 30 Tage Jahresur-

laub, Jahressonderzahlung und Weitere 
 Flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitmodell 
 Fachliche und persönliche Fort- und Weiterbildungsangebote 
 Weitere Benefits, wie zum Beispiel das JobBike 
 Die Anstellung erfolgt bei Vorliegen aller sachlichen und persönlichen Voraussetzungen in EG 9a 

TVöD.  
 
Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie sich bis einschließlich Sonntag, 11.08.2024 bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Marktstraße 7, 89597 Munderkingen oder per E-Mail an mussot-
ter@munderkingen.de. 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Geschäftsführer Markus Mussotter gerne zur Verfügung (Tel. 
07393/598-200, Mail: mussotter@munderkingen.de). 
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Sommerliche Sonntags-Matinee mit dem „Quintetto legno“ 
 
Wir laden ganz herzlich zur Sonntags-Matinee mit dem „Quintetto legno“ am 28. Juli 2024 um 10.30 Uhr in 
den Bürgersaal in Oberstadion ein. 
Das „Qintetto legno“ in der klassischen Besetzung: Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott, spielt Original-
werke von Franz Danzi und August Klughardt und Bearbeitungen von Joann Sebastian Bach, Antonin 
Dvorak, Arie Malando und Vincent Youmans.  
Erfreuen Sie sich an einem bunten Melodienstrauß aus verschiedenen Epochen und aus verschiedenen 
Genres. – Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.     
 

 
 

Einladung zum Sommerfest 
 
Liebe LandFrauen,  
am Dienstag, 30. Juli 2024 laden wir Euch ganz herzlich zu unserem Sommerfest ein. 
Termin: Dienstag, 30.07.2024 ab 18:30 Uhr 
  Mühlhausen, bei Hatzings in der Gartenhütte 
Bitte kommt recht zahlreich und bringt einen Teller, Besteck und gute Laune mit. Wir freuen uns auf einen 
gemütlichen Abend mit Euch. 
Die Vorstandschaft 
 
 

 
Serenadenkonzert 
 
Wir möchten Sie herzlich zu unserem Serenadenkonzert am Samstag, den 27. Juli einladen. Das Aktive 
Blasorchester unter der Leitung von Reiner Mäder hat eigens dafür ein kleines Programm einstudiert. 
Alle interessierten Zuhörer sind ab 19 Uhr in den Festgarten des Musikerheims eingeladen. Für das leibliche 
Wohl ist bestens gesorgt. 
Bei schlechter Witterung fällt das Konzert leider aus. 
 
Auf Ihr Kommen freut sich 
Das Aktive Blasorchester des Musikverein Oggelsbeuren e. V.  

Aus der Gemeinde Oberstadion 

LandFrauenvereinigung Oberstadion und Umgebung e.V. 
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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der Museumsgesellschaft Ehingen, 
wir laden Sie herzlich ein zu einer barocken Geschichtsfahrt nach Weiltingen 
„Die württembergische Seitenlinie Weiltingen und Brenz von 1605 bis 1705“ 
am Samstag, 17. August 2024. 
Und wir möchten Sie nochmals auf die Führung durch das im September 2023 eröffnete 
„Malefiz-Museum – Räuber im Spitzbubenland“ in Oberdischingen  
am Sonntag, 21.07.2024, hinweisen.  
 
Alle Interessierte sind zu beiden Veranstaltungen herzlich eingeladen! 
Wenn Sie der Museumsgesellschaft etwas mitteilen wollen, nutzen Sie bitte ausschließlich die Mail-Adresse 
info@museumsgesellschaft-ehingen.de 
 

 

 

Bach-Orgelkonzert am 11. August um 17 Uhr im Münster Obermarchtal 
Der Stiftsorganist von St. Florian (Österreich), Klaus Sonnleitner, spielt Orgelwerke von Johann Sebastian 
Bach, von innigen Choralvorspielen bis hin zu einer grandiosen französischen Ouvertüre. Der Eintritt ist 10 €, 
für Studierende und Auszubildende 5 €. Schüler und Schülerinnen haben freien Eintritt.  
Die Kasse öffnet um 16:30 Uhr.  
 

 
 

 

Benzgerfest in Rupertshofen 
 

Liebe Freunde und Gönner des Benzgervereins, 
zu unserem diesjährigen Benzgerfest vom 3. bis 4. August 2024 möchten wir Sie recht herzlich einladen.  
Sportlich geht es am Samstag, den 3. August 2024 um 14 Uhr mit dem Megakicker-Turnier los.  
Danach feiern wir gemeinsam das Ihnen bekannte Benzgerfest.  
Am Sonntag, den 4. August 2024 beginnt das Benzgerfest ab 16 Uhr und ab 18.00 Uhr sorgt die  
Benzgerkapelle für die musikalische Umrahmung. 
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 
Auf Ihren zahlreichen Besuch freuen sich die Benzger. 
 
 

 
 

SVU Vorbereitungsspiele 
 
Fr. 26.07. – So. 28.07.   Federseepokal in Dietershausen 

 Fr.  26.07. 19:45 Uhr   SVU – SV Dürmentingen 
 Sa. 27.07. 14:45 Uhr SVU – SV Betzenweiler 
 So. 28.07. 11:00 Uhr SVU – SV Uttenweiler 
 Evtl. weitere Spiele bei Weiterkommen 

 
So. 04.08. 15:00 Uhr  SVU – SV Tiefenbach (Pokalspiel) 
Fr.  09.08. 18:30 Uhr  SVU – SGM Uttenweiler II/Bussen 
 
So. 18.08. 15:00 Uhr  SVU – SV Marchtal (1. Spieltag) 
 
 

 
 

Mit einem gemeinsamen Sommerfest beim Schützenhaus in Hundersingen haben wir mit den Kindern, El-
tern und Geschwistern unser Kindergartenjahr mit seinen spannenden Projekten und Aktionen zum Ende 
gebracht.  
An verschiedenen Spielstationen konnten sich die Kinder in ihrer Schnelligkeit, Merkfähigkeit, Geschicklich-
keit, Konzentration und in ihrer Teamfähigkeit üben. Bei einem reichhaltigen Snackbuffet und Getränken 
konnten es sich alle schmecken lassen und die Kinder durften nach Herzenslust auf dem Spielplatz toben 
und spielen. Als Überraschung kam der Eiswagen vorbei und es gab leckeres Eis für alle. 
Unsere Experten durften bei unserer diesjährigen Wanderung nach Rottenacker einen tollen Tag erleben. 
Mit einer Schatzsuche und der Suche nach 7 Schlüsseln war es für alle ein spannendes und aufregendes 
Erlebnis.  
 

Museumsgesellschaft Ehingen e.V. 

Konzert im Münster Obermarchtal 

Benzger Rupertshofen e.V. 

SV Unterstadion e.V.– Abt. Fußball -  

Sommergrüße aus dem Kindergarten  
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Bei unserer Andacht in der Kirche wurden den Kindern den Segen für ihren neuen Lebensabschnitt zuge-
sprochen. Seid behütet. 
Wir machen Ferien: 
Unser Kindergarten ist von Montag, 05.08.2024 bis einschließlich Freitag, 23.08.2024 geschlossen. 
Am Montag, 02.09.2024 bleibt unser Kindergarten wegen des pädagogischen Planungstages ganztägig ge-
schlossen. 
 
Wir wünschen allen Familien und Einwohnern schöne Sommerferien und einen erholsamen Urlaub.  
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen im neuen Kindergartenjahr. 
Unseren Schulanfängern wünschen wir im September einen tollen und erfolgreichen Start in der Schule, viel 
Freude und Gottes Segen auf ihrem weiteren Lebensweg. 
 
Herzliche Grüße aus dem Kindergarten 
Ihr Kindergarten-Team 
 
 

Kirchliche Mitteilungen der Evangelischen Kirchengemeinde Rottenacker 

 

 
Freitag. 26. Juli 2024 
19:00 Uhr Ideensammeln für den Ostermarkt im ev. Gemeindehaus 
 
Sonntag, 28. Juli 2024  
Wochenspruch für die Woche nach dem 9.Sonntag nach Trinitatis: „Wem viel gegeben ist, bei dem wird man 
viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern.“ Lukas 12, 48b 
 
09:30 Uhr Gottesdienst Sommerpredigtreihe (Pfarrer Kohl) 

 

 
Urlaub 
Das Pfarramt bleibt vom 29.07. bis einschließlich 19.08.2024 geschlossen. 
Kasualvertretung für Pfarrer Reusch hat in dieser Zeit: 

- vom 29.07. bis 04.08. Pfarrer Thomas Ströbel aus Schelklingen 

Telefon: 07394 720 oder Mail: Pfarramt.Schelklingen@elkw.de 
- vom 05.08. bis 11.08. Pfarrer Samuel Striebel aus Ehingen. 

Telefon: 07391-53545 oder Mail: samuel.striebel@elkw.de 

- 12.08. bis 19.08. Pfarrer z.D. Lorenz Kohl 

Telefon: 07391 53545 oder Mail: Pfarramt.Ehingen-Nord@elkw.de 

 

Ostermarkt 2025 

Herzliche Einladung zu einem Ideensammeln für den Ostermarkt 2025. 
Die Erfahrungen und neue Ideen wollen wir bei einem Treffen zur Planung des Ostermarktes miteinander 
teilen. 
Wir laden alle Interessierten am Freitag, 26. Juli um 19:00 Uhr ins Ev. Gemeindehaus ein. 
Wir freuen uns sehr und sind gespannt, was wir miteinander auf den Weg bringen. 
Ilse Eyer und Team 
 

Frauenwochenende in Heiligkreuztal  
vom 06.12.-08.12.2024 
Wir wollen dieses Jahr am 2. Adventswochenende innehalten und neu Kraft schöpfen mit der 
Zusage:  “Lass Dein Licht leuchten!“ 
Gemütlichkeit genießen, kreativ sein und uns von Gott berühren lassen. 

Es gibt 10 Plätze, Anmeldeschuss ist der 31. August 2024. 
Wir sind in liebevoll restaurierten Klosterzellen (EZ) untergebracht. Dusche und WC gibt es auf jeder Etage. 
Es stehen auch behindertengerechte Zimmer, inclusive Nasszelle zur Verfügung. 
Die Kosten betragen mit Vollpension ca. 230€. 
Herzliche Einladung 
– wir freuen uns auf Euch – 
Conny Burgmaier und Angelika Reusch 
 
Unsere Kontaktdaten: Ev. Pfarramt, Kirchstrasse 33, 89616 Rottenacker, Tel.: 07393/2298, Mail: Pfarramt.Rottenacker@elkw.de 
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Kirchliche Mitteilungen für die Zeit vom  27. Juli  – 04. Aug. 2024 
Katholische Kirche: Oberstadion - Hundersingen - Grundsheim - Unterstadion 
 

Hinweise und Mitteilungen  

Öffnungszeiten Pfarrbüro Oberstadion 
Dienstag, Mittwoch, Freitag     9.00 – 11.00 Uhr 
Donnerstag    15.00 – 18.00 Uhr 

Homepage: 
Kirchengemeinde Munderkingen:   www.pfarrgemeinde-munderkingen.de 
Seelsorgeeinheit Donau-Winkel:  www.se-donau-winkel.de 
 
Pfarramt Oberstadion:   07357-555  Fax-Nr. 07357-921080, 
     E-Mail: stmartinus.oberstadion@drs.de     
Pfarramt Munderkingen:   07393-2282 Fax: 07393-953982,  
     E-Mail: stdionysius.munderkingen@drs.de  
 

Pfarrer Dr. Thomas Pitour   07393-2282 oder 07393-953977 
Pfarrer Dr. Venatius Oforka   07357-555 oder 0152- 11727431 
                    E-Mail: frforka@yahoo.com 
Gemeindereferentin Sr. Luise Ziegler  07393-959902 

                        luise.ziegler@drs.de 
Pastoralreferentin Sr. Francesca Trautner 07393-959903 
      sr.francesca.trautner@gmx.de 
Seniorenbeauftragter Roland Gaschler  07391/758315 
      Roland.Gaschler@drs.de 
Gesamtkirchenpflege Jörg Schelhase  07393/959904 oder  
       GKG.Donau-Winkel@drs.de 

 

 
 

Pfr. Pitour auf Rom Wallfahrt 
Pfarrer Pitour befindet sich vom 28.07.2024 bis 03.08.2024 mit den Ministranten auf der Rom Wallfahrt. Be-
erdigungsdienst haben in dieser Zeit Pfr. Oforka und Sr. Luise. 
 
 

Öffnungszeiten der Pfarrbüros Munderkingen und Oberstadion  
während der Sommerferien 

Das Pfarrbüro Munderkingen ist während der Sommerferien freitags geschlossen. 
Das Pfarrbüro Oberstadion ist in der Zeit vom 12. August bis 23. August geschlossen. 
 
 

Konzert in der Frauenbergkirche in Munderkingen 
Zum Fest Maria Himmelfahrt singt das junge Ensemble „Vocalissimo“ wieder ein Konzert am Sonntag, 18. 
August um 17 Uhr in der Frauenbergkirche in Munderkingen. Dabei werden gleichstimmige Chorsätze und 
solistische Beiträge zu hören sein von F. Mendelssohn, G. F, Händel, J. S. Bach, G. Fauré, E. Grieg, J. Rut-
ter u. a. 
Das Ensemble wird an der Orgel begleitet von Matthias Burth. Die Leitung hat Waltraud Marschall. 
Einige ehemalige Sängerinnen der Mädchenkantorei Bad Saulgau hatten sich vor einigen Jahren anlässlich 
einer Jubiläumsfeier im Kloster Habsthal zusammengetan, um den Festgottesdienst musikalisch zu gestal-
ten. Seither haben sie nun immer wieder Gottesdienste, Konzerte, Hochzeitsgottesdienste und gesellschaftli-
che Anlässe mit ihren geschulten Stimmen bereichert. Ein besonderer Höhepunkt war die Einladung zu ei-
nem Konzert in St. Peter in Wien und zur Gestaltung eines Festgottesdienstes in der Stiftskirche Klosterneu-
burg. 
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Matthias Burth war Bundespreisträger bei „Jugend musiziert“ im Fach Orgel und ist seit Jahren virtuoser 
Begleiter der St. Johannes-Chorknaben und der Mädchenkantorei in Bad Saulgau. Mittlerweile ist er als Ju-
rist in Bad Saulgau tätig und weist weiterhin eine rege Konzerttätigkeit auf.  
Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. 
 

aus dem Jahresprogramm 2024 der Dekanatsgeschäftsstelle 
 

Geistlicher Bierkonvent am Wiblinger Albvereinshäusle 
Unter dem Titel „Schaumgeboren, gotterkoren“ lädt das Dekanat Ehingen-Ulm am Donnerstag, 15. August, 
19.00 Uhr in den Biergarten beim Albvereinshäusle, Ulm-Wiblingen, Freizeitgelände Binsenweiher, Kut-
schenberg 44 ein. Der Bierschaum wird von Dekanatsreferent Dr. Wolfgang Steffel als heiteres Denkbild ent-
faltet. Locker-flockige Mandolinenmusik und luftige Lieder lassen jenen Schaum musikalisch emportreiben: 
„Schäumendes Gerstengetränke reicht uns der Wirt im Flug.“ Bierschaum verwendeten die keltischen 
Frauen zur Gesichtspflege und zum Backen eines besonders leichten und haltbaren Gebäcks. Martin Luther 
verdeutlichte theologische Sachverhalte im Bild des Bieres: „Der Glaube, der nur auf dem Herzen schwebt, 
ist ein erdichteter Wahn, wie ein Schaum auf dem Bier.“ „Gotterkoren“ spielt auf den Festtag Mariä Himmel-
fahrt an, aus dessen Anlass eine kurze Prozession zur Binsenweiherkapelle gehalten wird. Aber auch das 
Bier ist gotterkoren: „Bier beweist, dass Gott den Menschen glücklich sehen will“ (Benjamin Franklin). Die 
Teilnahme ist kostenlos. Getränke und Vesper gehen auf eigene Rechnung. Eine Anmeldung ist bis 14.8. 
über Tel.: 0731/9206010, E-Mail: dekanat.eu@drs.de erbeten. 
 

Gottesdienste i.d. Seelsorgeeinheit „Donau-Winkel 

 
Samstag 27 Juli 
18.30Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
 
Sonntag 28. Juli 
9.00Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
9.00Uhr Eucharistiefeier Emerkingen 
9.00Uhr Wort-Gottes-Feier Rottenacker 
10.30Uhr Eucharistiefeier Grundsheim 
10.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen  
 zur Romwallfahrt der Ministranten mit Pilgersegen 
Montag 29. Juli 
17.00Uhr Rosenkranz Unterstadion 
18.30Uhr Rosenkranz Pfarrhof Oberstadion 
 
Dienstag 30. Juli 
10.00Uhr Wort-Gottes-Feier St. Anna Munderkingen 
18.30Uhr Eucharistiefeier Grundsheim 
 
Mittwoch 31. Juli 
18.30Uhr Eucharistiefeier Moosbeuren 
 
Donnerstag 1. August 
18.30Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
 
Freitag 2. August 
18.30Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
 
Samstag 3. August 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
 
Sonntag 4. August 
10.30Uhr Festgottesdienst zum Patrozinium Unterstadion 
10.30Uhr Eucharistiefeier Unterwachingen 
 

G o t t e s d i e n s t e  
 

Pfarrgemeinde St. Martinus, Oberstadion 
 

17. Sonntag im Jahreskreis 
Sonntag 28. Juli 
9.00Uhr Eucharistiefeier 
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Freitag 2. August 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
 Ged. f. Irmgard, Josef u. Rosina Epp 
 Jahrtag f. Siegfried Buck u. v. A.  
 Ged. f. Heinrich Eggert 
 

Filialkirche St. Wendelin, Moosbeuren 
 
Mittwoch 31. Juli 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
  Ged. f. v. A. d. Fam. Hugo Eggert 
 Ged. f. Theresia Gräter 
 

Kapelle Mühlhausen 
 
17. Sonntag im Jahreskreis 
Sonntag 28. Juli 
13.30Uhr Rosenkranz 
 
18. Sonntag im Jahreskreis 
Sonntag 4. August 
13.30Uhr Rosenkranz 
 

Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, Hundersingen 
 
Samstag 27. Juli 
14.30Uhr Hl. Trauung von Dominik und Carina Pilger 
  geb. Huber aus Hundersingen 

Die Kirchengemeinde Hundersingen gratuliert dem Brautpaar von Herzen zur kirchlichen 
Trauung und wünscht den beiden Eheleuten für die gemeinsame  
Zukunft Gottes reichen Segen!  

 

Pfarrgemeinde St. Maria u. Selige Ulrika, Unterstadion 

Hl. Jakobus, Apostel 
Donnerstag 25. Juli 
18.00Uhr  Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
 
Vorabend 17. Sonntag im Jahreskreis 
Samstag 27. Juli 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
 
Donnerstag 1. August 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
 gest. Jahrtag f. Veronika Schlegel 
 Jahrtag f. Helene Schrode 
 
18. Sonntag im Jahreskreis 
Sonntag 4. August 
10.30Uhr Festgottesdienst zum Patrozinium  
 

Pfarrgemeinde St. Martinus, Grundsheim 
 
17. Sonntag im Jahreskreis 
Sonntag 28. Juli 
10.30Uhr Eucharistiefeier 
  Mini: Lorena, Lena 
 
Dienstag 30. Juli 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
  Ged. f. Fritz Neubrand 
  Mini: Semina, Finja 


